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4688 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozial ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 13. Dezember 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Notarversicherungsgesetz 1972 geändert wird (7. 
Novelle zum Notarversicherungsgesetz 1972) 

Schwerpunkt für den vorliegenden Entwurf einer 7. Novelle zum 
Notarversicherungsgesetz 1972 ist die Aktualisierung der Organisation der 
Selbstverwaltung der Versicherungsanstalt im Gleichklang mit den im 
Rahmen des Entwurfes einer 52. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz (und den Parallelnovellen) vorgesehenen 
Änderungen. Die Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates 
weist in Folge der spezifischen Homogenität der Versicherten gegenüber 
den anderen Versicherungsträgern Besonderheiten hinsichtlich der 
Organisation (z.B. Ausübung der Kontrolle durch Rechnungsprüfer) auf, die 
auch weiterhin aufrecht bleiben sollen. Aufgrund der zahlenmäßigen 
Begrenztheit der Versicherten soll auch von der Einrichtung eines 
Beirates (vgl. etwa den Gesetzesbeschluß betreffend eine 52. Novelle) 
abgesehen werden. In Hinkunft werden die Vertreter der ehemaligen Notare 
an der Verwaltung der Versicherungsanstalt (im Vorstand und in der 
Hauptversammlung sowie als Rechnungsprüfer) beteiligt sein. 

Weitere Schwerpunkte dieser 7. Novelle zum Notarversicherungsgesetz 1972 
bilden 

die Neuregelung betreffend die Funktionsgebühr für Funktionäre: 
Anpassungen im Bereich des Aufsichtsrechtesj 
die Aufnahme eines Anspruches auf Witwerpension; 
Kl arste 11 ungen und Rechtssi cherhei t im Berei ch der Schadenersatz-
und Haftungsbestimmungen durch eigenständige Aufnahme analoger 
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzesi 
Aufhebung von Ruhensbestimmungen aufgrund eines Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes; 
Aufhebung der derzei t noch ge ltenden Best immungen über die 
Liquiditätsreserve. 

Der Sozial ausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 20. Dezember 1993 
mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 1993 12 20 

Gertrude Perl 
Berichterstatterin 
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Josef Faustenhammer 
Stv. Vorsitzender 
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